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Unterschiedliche Definitionen  

Zierpflanzen 
Vermehrungsmaterial  zur Vermehrung von 

Zierpflanzen oder 

Für die  Erzeugung von 
Zierpflanzen, die  zu 
gewerblichen Zwecken 
bestimmt sind 

bei Erzeugung von vollständigen 
(fertigen) Pflanzen gilt diese 
Begriffsbestimmung nur, soweit die 
erzeugte Zierpflanze zum weiteren 
Inverkehrbringen bestimmt ist; 

Obst/Gemüse 
Vermehrungsmaterial 

alle Pflanzen von Obstarten zur 
Fruchterzeugung/Gemüsearten, 
die in der AGOZV gelistet sind  
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Kennzeichnungspflichten AGOZV   

+  Kennzeichnungsvorschriften der 

 AGOZV 
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Kennzeichnungspflichten ZP Gemüse 
Vermehrungsmaterial und Jungpflanzen  

Zierpflanzen und Gemüse benötigen folgende zusätzliche Angaben 
auf einem Versorgerdokument (Etikett oder Warenbegleitpapier):  
 
- EG Qualität 
- Rückverfolgbarkeitscode 
- Art und Sortenname* 
- Stückzahl 
- Ausstellungsdatum  

Pflanzenpass + separates   
Versorgeretikett 

Pflanzenpass +   
Versorgerdokument 

(Lieferschein) 

Lieferschein oder zweite Etikett    26.11.2019 
 
Euphorbia pulcherrima ‘Pink Sensation‘ 200 Stück 
EG- Qualität  
 
 

*bei Gemüse auch die landesübliche Bezeichnung 
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Kennzeichnungspflichten Obst  

  

Obst Anerkanntes Anbaumaterial 

Standardmaterial (CAC) 

Etikettenfarben sind bei anerkanntem Anbaumaterial vorgeschrieben:  
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Anerkanntes Anbaumaterial  

Kombination von Pflanzenpass mit Zertifizierungsetikett 
ist vorgeschrieben (Art. 83 (5) (EU) 2016/2031 
= Angaben nach der AGOZV müssen auf dem amtliches Etikett angegeben werden  
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Standard oder CAC Material  

• Änderung der AGOZV bezüglich CAC Kennzeichnung muss 
bis zum 31.03.2020 in nationales Recht umzusetzen 

– Bezüglich der Etikettenfarbe „orange“ kann Deutschland eine 
Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2021 verankern. 

• Angaben nach der AGOZV müssen auf einem Etikett oder 
einem Warenbegleitpapier angegeben werden   

+ Versorgerdokument mit AGOZ-

Angaben  (z.B. Lieferschein) 
Wird das Versorgerdokument 
am CAC-Material angebracht, 

muss es die Farbe gelb tragen.  
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